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Reklamen und Signale

Gestützt auf Ziff. 2.1 des Reglementes über Reklamen und Signale vom 16.6.1993 erlässt der
Gemeinderat folgende

GEBÜHRENORDNUNG

Die Gebühr für die Erteilung einer Bewilligung beträgt:

1. Unbeleuchtete Reklametafel je nach Fläche Fr. 170.00 pro m²

2. Unbeleuchtete Anschriften direkt auf der Fassade etc., je nach Fläche Fr. 85.00 pro m²

3. Leuchtkasten je nach Fläche Fr. 185.00 pro m²

4. Leuchtschriften (Einzelbuchstaben) je nach Fläche Fr. 185.00 pro m²

5. Baureklamen mit einer Fläche
bis 6 m²
über 6 m² bis 8 m²
über 8 m² bis 10 m²
über 10 m² bis 12 m²
über 12 m² bis 14 m²
über 14 m² bis 16 m²
über 16 m² bis 18 m²
über 18 m² bis 20 m²
über 20 m² bis max. 30 m²

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

200.00
220.00
240.00
260.00
300.00
340.00
380.00
480.00

35.00 pro m²

6. Plakatanschlagstellen auf nicht gemeindeeigenem Grund
6.1 Einmalige Gebühr:   Format:  B4 Fr. 400.00
                                                    B12 Fr. 1200.00
                                                    B200 Fr. 800.00
                                                    GF Fr. 4800.00
6.2 Ausnahmsweise (zB bei temporären Anschlagstellen, Sonder-

regelungen, etc.) kann anstelle der einmaligen eine wiederkehrende
Gebühr erhoben werden, diese beträgt pro 12 Monate:

                                     Format:  B4 Fr. 25.00
                                                   B12 Fr. 75.00
                                                   B200 Fr. 50.00
                                                   GF Fr. 290.00

7. Augenscheine und Besprechungen, die den normalen Aufwand überschreiten, werden
zusätzlich in Rechnung gestellt.
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8. Wird eine bestehende Reklame ersetzt, so reduziert sich die Gebühr um 50%, die
Kanzleigebühr bleibt jedoch unverändert.

9. Bei Anpassungen gemäss Ziff. 9. des Reglementes kann der Gemeinderat in Härtefällen die
Gebühren ermässigen oder erlassen.

10. Diese Gebührenordnung tritt auf den 1.7.1995 in Kraft und ersetzt diejenige vom
11.1.1983/14.12.93.

Vom Gemeinderat beschlossen am 27.6.95

NAMENS DES GEMEINDERATES
Der Präsident: Der Verwalter:

Dr. F. Zweifel P. Helfenberger
lic.iur.


